
Amt, Datum, Telefon 

510 Amt für Jugend und Familie  - Jugendamt, 15.02.2018, 
51-26 24 
 

Drucksachen-Nr. 

6211/2014-2020 

 
 
 

Beschlussvorlage der Verwaltung  
 

Gremium Sitzung am Beratung 

Bezirksvertretung Brackwede 01.03.2018 öffentlich 

Jugendhilfeausschuss UA Jugendhilfe 07.03.2018 nicht öffentlich 

Jugendhilfeausschuss 07.03.2018 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 
 

Übernahme der Trägerschaft für eine neue Kindertageseinrichtung in Bielefeld-
Brackwede 
 
Betroffene Produktgruppe 
 

11 06 01 Förderung von Kindern/Prävention 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Trägerschaft für die neue Kindertageseinrichtung wird … übertragen. 
 
 bzw. Die BV Brackwede empfiehlt dem JHA die Trägerschaft für die neue 

Kindertageseinrichtung … zu übertragen. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt das weitere Verfahren in enger Zusammenarbeit mit dem 

Träger und in Abstimmung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landesjugendamt - 
als überörtlichem Träger der öff. Jugendhilfe durchzuführen. 

 
3. Die erforderlichen Haushaltsmittel zur Maßnahmenrealisierung sind von der Verwaltung im 

Haushaltsplanentwurf 2019 einzustellen. 
 
 
Begründung: 
 

1. Ausgangssituation 
 
Aufgrund des Bedarfes an Plätzen für Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen im Stadtbezirk 
Brackwede soll  auf einem bisher unbebauten städtischen Grundstück am 
Schäferkamp eine dreigruppige Kindertageseinrichtung errichtet werden. 
Der Rat der Stadt Bielefeld hat entschieden, dieses Grundstück an die Bielefelder Gesellschaft für 
Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH (BGW) zu verkaufen. Mit der Käuferin wurde 
vereinbart, dass die notwendigen Räumlichkeiten für je eine Gruppe der Gruppenformen I, II und 
III und somit für 50 bis 55 Kinder geschaffen werden. Die Raumplanung wird zwischen der BGW, 
dem Amt für Jugend und Familie – Jugendamt- und dem LWL als überörtlichem Träger der 
Jugendhilfe abgestimmt. Die neue Kita soll im Laufe des Kindergartenjahres 2018/2019 den 
Betrieb aufnehmen. Die frühzeitige Auswahl eines Trägers soll diesem Gelegenheit geben, sich 
noch in die Bauplanung einbringen zu können. 
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2. Interessenbekundungsverfahren 
 
Um die weiteren konkreten Planungen mit dem Träger der neuen Kita abstimmen zu können, 
wurde verwaltungsseitig mit Schreiben vom 19.12.2017 ein Interessenbekundungsverfahren 
initiiert. Fünf Träger haben innerhalb der gesetzten Frist ihr Interesse an einer Übernahme der 
Trägerschaft angemeldet. Die Bewerbungsschreiben sowie die Konzeptionen sind dieser 
Beschlussvorlage als Anlagen beigefügt.  
 
a) AWO Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e.V. 
 
Der AWO Bezirksverband OWL e.V. ist Träger von insgesamt 21 Kindertageseinrichtungen in 
Bielefeld. In seiner Interessenbekundung weist der AWO Bezirksverband u.a. darauf hin, dass er 
als erfahrener Träger insgesamt 116 Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage eines 
trägerspezifische entwickelten und extern zertifizierten Qualitätsmanagements betreibt. 
Die Finanzierung des Trägeranteils soll analog zu den übrigen vom Träger betriebenen Ein-
richtungen erfolgen. 
 
 
b) DRK Kinder-, Jugend- und Familiendienste in OWL gGmbH (KiJuFa) 
 
Das DRK ist bereits in verschiedenen Stadtteilen Bielefelds Träger von neun Kindertagesein-
richtungen. Der Träger verweist auf langjährige Erfahrung in diesem Tätigkeitsfeld. Das 
Kurzkonzept für die geplante neue Kindertageseinrichtung ist dieser Beschlussvorlage beigefügt. 
Das umfangreiche Leitbild für DRK-Kindertageseinrichtungen sowie das Bildungskonzept wurden 
der Bewerbung beigefügt und können im Ratsinformationssystem eingesehen werden. 
Die Finanzierung des Trägeranteils soll analog zu den übrigen vom Träger betriebenen Ein-
richtungen erfolgen. 
 
c) Falken Kindertagesstätten Bielefeld e. V. 
 
Die Falken betreiben in Bielefeld Mitte und Dornberg drei Kindertagesstätten. Der Träger verweist 
darauf, dass er als langjähriger und erfahrener Kitaträger in Bielefeld anstrebt, das neue 
Kitaangebot in Quelle bzw. Brackwede mit seinen dort bereits vorhandenen Angeboten der 
Jugendhilfe zu verzahnen. 
Die Finanzierung des Trägeranteils soll analog zu den übrigen vom Träger betriebenen Ein-
richtungen erfolgen.  
 
d) pme Familienservice gGmbH  
 
Pme Familienservice besteht seit 1991. Mittlerweile ist Pme bundesweit Träger von mehr als 60 
Kinderbetreuungseinrichtungen. In der Region ist der Träger im Kreis Gütersloh und in der Stadt 
Gütersloh vertreten. 
Der Träger kalkuliert mit einem Trägeranteil von 4,5 %. 
 
e) Step Kids KiTa gGmbH 
 
Die Step Kids KiTa gGmbH (Stepke), eine Tochtergesellschaft der Step Kids Education GmbH, ist 
ein bundesweit tätiger gemeinnütziger Träger von Kindertageseinrichtungen.  
In NRW ist Stepke bisher mit 8 Einrichtungen vorwiegend in Köln und Wuppertal vertreten. 
Die Kurzdarstellung des Trägerkonzeptes ist der Vorlage beigefügt. Referenzen und Eindrücke 
aus den Kitas des Trägers sowie das Bildungskonzept des Trägers wurden der Bewerbung 
beigefügt und können im Ratsinformationssystem eingesehen werden. 
Der Träger kalkuliert mit einem Trägeranteil von 9 %. 
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3. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die verschiedenen Bewerber gehören alle der Trägergruppe „sonstige Träger“ an. Die Höhe der 
Subventionsleistungen der Stadt ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.  
 
Unberücksichtigt bleiben in der Übersicht die Elternbeiträge, da diese für alle Träger identisch sein 
werden. 
 
 
Beigeordneter 
 
 
 
 
 
I n g o  N ü r n b e r g e r 
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